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Über die grundsätzliche rechtliche Bedeutung der Goldenen Bulle 
herrscht jedoch weitgehende Einigkeit. Sie fixierte unter anderem das 
Königswahlrecht und die Erzämter der sieben Kurfürsten, regelte die 
Ausübung der kurfürstlichen Hofämter sowie die Nachfolge in den 
Kurfürstentümern5.

In das Weltdokumentenerbe aufgenommen wurden die sieben „Ori-
ginalausfertigungen“ der Goldenen Bulle, sowie das Prachtmanuskript 
von König Wenzel. Mit den „Originalausfertigungen“ sind die Exem-
plare des böhmischen Königs, der vier rheinischen Kurfürsten und 
der Städte Frankfurt und Nürnberg gemeint. Bis auf das Nürnberger 
Dokument weisen sie alle eine Goldbulle Karls IV. auf, entstanden 
aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten6. Auf diesen Originalen, über-
wiegend aber auf dem böhmischen, basieren die etwa 200 erhaltenen 
Abschriften aus dem Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit. Auch 
in die Volkssprachen wurde das Dokument übersetzt, wobei die deut-
schen Übersetzungen sich weitestgehend an dem im Zweiten Weltkrieg 
zerstörten Frankfurter Exemplar von 1365 orientieren7.
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